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Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1961 Ausgegeben am 8. August 1961 7. Stüc:k 

9. Gesetz: Ersatzleistungen an öffentlidi~redttlidle Bedienstete der Stadt Wien wahrend des Karenzutlaubes aus 
Anlaß der Mutterschaft. 

9. 1 

Gesetz vom 30. Juni 1961 iiber Ersatz
leistungen an ötientlid:t-red:ttlidte Bedienstete 
der Stadt Wien während des Karenzurlaubes 

aus Anlaß der Muttersd:taft. 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 
§ 1 

(1) Die Vornhriften dieses Gesetzes gelten für 
Bedienstete weiblichen Geschlechtes, die in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Stadt 
Wien stehen. 

e) der Unterbringung in etner Heil- oder 
Pilegeanstalt, 

d) der Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie 
während einer anderweitigen auf behörd
licher Anordnung beruhenden Anha!tung. 

s 4 
(!) Kommt die Mutter für den Unterhalt des 

Kindes überwiegend selbst auf, so beträgt die 
Ersatzleistung 

in der Stufe bei einem letzten Monatsgehalt 

1 bis 13005 ••••• „ „ .. „ .. 
2 über 1300 S bis 1430 S 
3 über 1430 S bis 1560 S ....•. 
4 über 1560 S bis 1690 S . . . . . 
5 über 1690 S bis 1840 S ..... . 
6 über 1840 S „ ... „ .••• „ .. 

;m 
Grund~ 
bezug 

monatl. 

5505, 
575 s. 
600 s. 
6405, 
6805, 
7305. 

(2) Die :Bestimmungen dieses Gesetzes sind fer
ner auf Mütter anzuwenden, die sich im ZeitN 
punkt der Geburt ihres Kind-es in einem öffent
lich-rechtlichen Dienstverhältnis zur Stadt Wien 
befunden und ihr Dienstverhältnis aus Anlaß der ' 
Geburt des Kindes vor dem Zeitpunkt, in dem · (2) Bei der Feststellung der Ersatzleistungsstufe 

im Sinne des Abs. 1 sind dem letzten Monats· Anspruch auf Karenzurlaub bestehen würde, auf-
gelöst haben. gehalt Dienstzulagen (§ 20 der Besoldungsord-

. · nung für die Beamten der Bundeshauptstadt 
(3) Ausgenommen sind die Bediensteten weih- Wien, LGB!. für Wien Nr. 24/1959) und Ergän-

lichen Geschlechtes, die unter§ 2 lit. b des Lehrer- zungszulagen (§§ 17 und 18 der Besoldungsord~ 
dienstrechts-Kompetenzgesetzes, BGB!. Nr. 88/ nung für die Beamten der Bundeshauptstadt 
1948, fallen. Wien) hinzuzurechnen. 

§ 2 
(1) Bedienstete, die sidi in einem Karenzurlaub 

im Sinne des § 15 des Mutterschutzgesetzes, 
BGB!. Nr. 76/1957, befinden, haben während des 
Karenzurlaubes Anspruch auf Ersatzleistung aus 
Anlaß der Mutterschaft (in der Folge „Ersatz
leistunga genannt), wenn ihr neugeborenes Kind 
mit ihnen im selben Haushalt lebt und von ihnen 
überwiegend selbst gepilegt wird. 

(2) Bei Vorliegen der im Abs. 1 genannten Vor
aussetzungen haben auch die im § 1 Abs. 2 an· 
geführten Mütter Anspruch auf Ersatzleistung. 

§ 3 
Der Anspruch auf Ersatzleistung besteht nicht 

wiihrend 
a) des Bezuges von Einkünften aus Land- und 

Forstwirtsch;ift1 Gewerbebetrieb, selbstän
diger oder nich;selbstiindiger Arbeit, 

b) der Tatigkeii im Betrieb des Ehemannes, 
· der Eltern oder Kinder, ohne in einem 

Dienstverhältnis zu stehen> 
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(s) Kommt die Mutter für den Unterhalt des 
Kindes nicht überwiegend selbst auf, so beträgt 
die Ersatzleistung monatlich 400 S. 

(4) Zu der Ersatzleistung nach Abs. 1 tritt für 
jedes Kind, für das der Mutter eine Kinderzulage 
gemäß § 4 der Besoldungsordnung für die Beam
ten der Bundeshauptstadt Wien gebühren würde, 
wenn sie nicht gegen Karenz der Bezüge beurlaubt 
wäre, ein Zuschlag von 100 S monatfü.h. 

§ 5 
(1) Soweit die Summe der Einkommen der 

Mutter und ihres Ehemannes den Betrag von 
2500 S monatlich übersteigt; ist der übersteigende 
Betrag auf die Ersatzleistung anzuredtnen. Der 
Betrag von 2500 S monatlich erhöht sich bei zwei 
Kindern auf 3000 s· und für jedes weitere Kind, 
für das die Mutter oder ihr Ehemann eine Kinder
beihilfe nach dem Kinderbeihilfengesetz, BGB!. 
Nr. 31/1950, oder eine Familienbeihilfe nach dem 
Familienlastenausgleichsgesetz, BGB!. Nr. 18/1955, 
bezieht, um 500 S. 
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